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Merkblatt 

 

Information zu Signal Halteverbot mit Kontrollblatt  

 
 
 
Für Halteverbot gilt: 

 Die Signale Halteverbot (2.49) sind 11 Tage vor Gültigkeitstag aufzustellen (vgl. StVO BS, § 12, 
Abs. 2 vom 5.5.2020). 

 Der räumliche Geltungsbereich ist durch Zusatztafeln mit Beginn und Ende des Bereichs anzu-
zeigen (Anfangstafel 5.05 und Endtafel 5.06). 

 Das Halteverbot ist alle 25 m (Weisung Kantonspolizei) zu wiederholen (Wiederholungstafel 
5.04). 

 

   

Anfangstafel 5.05 
Wiederholung alle 25 m 

Tafel 5.04 
Endtafel 5.06 

 

 Zum Zeitpunkt des Aufstellens der Halteverbote sind alle bereits abgestellten Fahrzeuge zu no-
tieren (siehe Kontrollblatt auf S.2). Die Signalisation muss regelmässig kontrolliert werden. 

 Sind ab Gültigkeitsdatum im Bereich des signalisierten Halteverbots noch Fahrzeuge parkiert, 
ist die Polizei Einsatzzentrale (Tel. 061 208 01 80) zwecks Halterermittlung zu kontaktieren.  

 
 
 
 
 
 
Bei Fragen:  

 Ressort Temporäre Verkehrsmassnahmen  E-Mail: kapo.baustellen@jsd.bs.ch 
  

mailto:kapo.baustellen@jsd.bs.ch
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Wichtig: Dieses Kontrollblatt ist ab Gültigkeitsbeginn stets an der betreffenden Örtlichkeit den 
Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. 

Für ein allfälliges Abschleppbegehren benötigt die Kantonspolizei folgende Angaben: 

KONTROLLBLATT 
 

Datum: 
 

Zeit: 
 

Bewilligungsinhaber: 
 

Zeuge: 

Strasse und Hausnummer Fahrzeugmarke Kontrollschild Land 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


